
I. DIE ERSTE STUDIENRICHTUNG: SOZIOLOGIB
(Inskriptionsnummer: 122)

Die Studienrichtung Soziologie im Rahmen des geisteswissenschaftlichen Studienareiges ist ein kombinations-

pflichtiges Studiurñund kann nur als erste Studienrichtung inslaibiert werden! Das heißt, es muß mit einer

z.reiten Stu¿ienrichtung od.r .it 
"it 

et FAcherkombination kombiniert werden. , . : .

Zu B"ginn des l Semeíters sollte die Orientierungslehrveranstalfung (OLV) besucht werden, da hier wichtige

Info.n'utionrn zum Studium eingeholt werden können und diese laut Studienlehrplan verpflichtend ist.

1. DER ERSTE STUDIENABSCHNITT:
(40 Semesterwochenstunden - SWS)

l. Grundztige der Soziologie
und der empirischen Sozialforschung

2. nach Wahl eines der beiden Fächer:

2.1. Grundztige der politischen ökonomie unter Berücksichtigung

der neueren Sozial- und Wirtschaftsgeschich'te

2.2. Staatslehre und Grundzüge des öffentlichen Rechts

16

10

3. Grundzüge der angewandten Mathematik und der statistik
für Sozial- und Wirtschaftswissenschafter

4. nach Wahl eines der folgenden Fächer:

4. 1. SozialphilosoPhie
4.2. \ilissenschaftstheorie
4.3. eine Fremdsprache (insbesondere Englisch, Französisch,

spanisch im Sinne einer vertiefung der sprachkenntnisse)

5. Einführung in das Studium der Sozial- und

Wirtschaft swissenschaft en (OLV)

DIP LOMPRTJT'T]NG SFÄCHER

1.1. Grundzüge der soziologie und der empirischen sozialforschung: (16 S\ilS)

Vorlesungen: (10 SWS)
L Grundzüge der allgemeinen Soziologie

2. Struktur und Probleme der Gegenwartsgesellschaft

3. Grundzüge der empirischen Sozialforschung
4. Grundzüge der hauptsächlichen Forschungsbereiche der soziologie

5. Geschichte der Soziologie

3 Proseminare: (6 SWS)
Proseminar zur allgemeinen Soziologie-

Proseminar zur empirischen Sozialforschung
nach rüahl 1 weiteres Proseminar:

Proseminar: Soziologische Texte
Arbeitsgemeinschaft zum Forschungsdesign

Soziologische Exkursionen
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Eine mündliche TeildiplomprÍifrrng kann nach dem Abschluß der 3 Proseminare absolviert werden'
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Mögliche prüferlnnen sind alle Professorlnnen und außerordentliche Professorlnnen der Soziologie

(cn:uwl und S6WI), die eine der 5 vorlesungen lesen oder in den letzten 3 Semestern gelesen hat'

Das sind an unserem Institut derzeit:a.o.Prof. Eder, Prof. Pelikan, Prof. Richter, a'o'Prof' Reiterer'

1.2. Nach Wahl eines der beiden Fächer:

1.2.1. Grundzäge der politischen ökonomie unter Berücksichtigung der neueren

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: (10 SWS)

prüfer sind u. a.: a.o.prof. Baltzarek, Prof. Dierker, Prof. Kramer, Prof. Weigel, Prof. Winckler,

a.o.Prof. Rosner

L.2.2. Staxtslehre und Grundzüge des öffentlichen Rechts: (10 sws)

Vorlesungen: (8 SWS)

1. Grundzüge des öffentlichen Rechts

2. NACH WAHL:
- Soziale Grundlagen von Herrschaft und staatlichen Institutionen

ODER
- Grundlagen des politischen Systems österreichs

UND:
3. entsprechend der Wahl der Vorlesungen eine Ubung:

Übung aus öffentlichem Recht

ÜUung zu den sozialen Grundlagen von Herrschaft

üUuni zu den Grundlagen des politischen Systems Österreichs

4

4

4

t

Eine mtindliche Teildiplomprüfung kann nach dem Abschluß der Übung absolviert werden'

Mögliche Prüferlnnen n¡. ¿ì" Teilãiplomprüfung sind alle Vortragenden, die eine der Vorlesungen lesen

oder in den letzten 3 Semestern gelesen haben'

prüferlnnen sind u. a.: Prof. Bemard und Prof. stelzer (vo: Grundzfige des öffentl' Rechts am Juridikum)'

Prof. Ucakar, Prof. Kreisþ (VO: Soziale Grundlagen von Henschaft)'
prof. Tálos, prof. Gerlich, uì.pror. Müller (Vo: Grundlagen der politischen Systeme Österreichs).

2

Vorlesungen: (8 SWS)

1. Grundiuge der neueren Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

2. NACH WAHL:
2.1. - Grundzüge der theoretischen und angewandten Mikroökonomie

und
- Grundzüge der theoretischen und angewandten Makroökonomie

ODER
lt:t. :ffiflhrung in die Nationalökonomie

- SozialPolitik
- Wirtschaftsgesellschaft

Übungen: (2SWS)

entsprãchend der Wahl der Vorlesungen eine der folgenden Ubungen:

t. Üïung aus neuerer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

2. Übung aus Mikroökonomie
3. Übung aus Mak¡oökonomie
4. Übung aus Wirtschaft und Gesellschaft

2
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5. Übung aus SozialPolitik



r

VORPRTJFT'NGSFÄCHER

1.3. Grundzüge der angewandten Mathematik und der statistik für sozial-

und Wirtichaftswissenschafter: (6 SWS)

Vorlesungen

Grundzüge der angewandten Mathematik und Statistik I' + II'

Übungen: Angewandte Mathematik und Statistik ¡' + II'

4

2

Am Ende jedes semesters gibt es eine-schriftliche Prüfung über den Stoff der vorlesung' Beginn der VO

Mathematik und Statistik-fãit anscttließender Übung (UE) ist jedes Wintersemester' im Sommer-

semester wird Teil II gelesen'

Prüfer ist a.o.Prof. A. Eder'

1.4. Sozialphilosophie, wissenschaftstheorie oder eine Fremdsprache: (6 SWS)

nach wahl der/des ordentlichen Hörerin/Hörers glg der folgenden Fächer im Umfang von 6 sws:

Der/die Vortragende einer (der) Vorlesung(en) ist auch Prüfer der Vorprüfung (Bei Vorprüfungen

auch Lektorlnnen!)

1.5. Orientierungslehrveranstaltung: (2 SWS)

Einfuhrung in das studium der sozial- und wirtschaftswissenschaften' Diese Lehrveranstaltung

frndet immer zu Beginn eines semesters statt ".ïit, 
*rpnichtend. Der jeweils aktuelle Termin dieser

f"runrtultung ist reihtzeitig an unserem Institut angeschlagen'

Es ist ratsam. die OLV im l ' SemeEter d-eç Studiums zu besuchen'

Hier erhåilt man gleich zu Beginn alle wichtigenîffiñuti*"n¡ie man gerade zu Beginn eines Studiums

benötigt. Auch wenn ."",tîìir"i"t, ai"wãgii.'r*"it r,ut, wirlr¡ctr a'es was man wissen w*l in Erfahrung zu

bringen, so weiß -"" ""r"i"à"ri*o 'nun 
fU'. 

"u"ni*ff 'pai"' 
auftuuchende Fragen eine mögliche Anlauf-

stelle frndet.

J

4. l. SozialPhilosoPhie
- eine Vorlesung (2 SWS)

- eine Übung (2 SWS)

nu"t Wuf,t, eine-weitere úorl"sung oder Übung (2 SWS)

oder
4.2. Wissenschaftstheorie

- eine Vorlesung (2 SWS)

- eine Übung (2 SWS) . r..

nu.t Wut t' einJweitere úorlesung oder Übung (2 SWS)

oder
4.3. eine FremdsPrache

- eine Vorlesung (2 SWS)

- eine Ûbung (2 SWS)

nu"n Wãnt, eineleitere úorlesung oder Übung (2 SWS)
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2. DIE 1. DIPLOMPRÜFUNG
(Diplom für den ersten Studienabschnitt)

Um den ersten Abschnitt abzuschließen, muß:

- der Nachweis der Kenntnis einer für das Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

wichtigen lebenden Fremdsprache (Maturazeugnis, Ergänzungsprüfung) erbracht werden und

- die Teilnahme an der Orientierungslehrveranstaltung nachgewiesen werden.

In der ersten Studienrichtung werden alle Prüfungen in einem Prüfungspaß dokumentiert, den

man im Prüfungsreferat (1., Landesgerichtsstr. 18, Tel: 407 13 73) mit dem Studentlnnenausweis

und dem Stammdatenblatt des ersten inskribierten Semesters bekommt.

Im Laufe des Studiums werden dort alle Prüfungen, Proseminare und Seminare eingetragen und nach

der letzten Teildiplomprüfung wird die Gesamtnote fìir die l. Diplomprüfung (das gleiche gilt ftir
die 2. Teildiplomprüfung) vom jeweiligen Präses vergeben (abzugeben im Sekretariat des Instituts).

Nachdem die Gesamtnote eingetragen ist, wird der Prüfungspaß mit allen Zeugnissen am Prüfungs-

referat mit einer Stempelmarke abgegeben.

3. DER ZWEITE STUDIENABSCHNITT:
(35 Semesterwochenstunden - SWS)

Auch für den zweiten Studienabschnin gibt es einen Prüfungspaß, der wie der erste im Prüfungsreferat der

GRUWI-Fakultät erhältlich ist.

Für die Ablegung einer Teildiplomprüfung (nur bei Habilitierten fü das entsprechende Fach) gilt:

das Ergebnis des sihriftlichen Prtifungsteils (Klausurarbeit oder'Hausarbeit) wird nur in die Prüfungsunterlage

eingetragen. Das Gesamtergebnis der Teilprfifung wird (mit Datum des mtindlichen Prüfungsteils) sowohl in

einem Zeugnis als auch in der Prüfungsunterlage beurkundet.

1 . Soziologische Theorien

2. Zwei spezielle Soziologien nach Wahl

3. Empirische Sozialforschung

4. nach Wahl entweder:
- Wissenschaftssoziolo gie

oder
- Sozialgeschichte

5. eine Lehrveranstaltung aus den Fächem
I.,2., oder 3. *1., oder 3.+2.

I

I
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6
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3.1. Soziologische Theorien: (8 SWS)

| . Zw ei Vo rles ungen aus Soziologischen Theorien

2. Zwei Seminare aus dem Fach

4

4

4



3.2. Zwei spezielle Soziologien nach Wahl: (S SWS)

1. spezielle Soziologie: eine Vorlesung und ein Seminar 4

2. spezielle Soziologie: eine Vorlesung und ein Seminar 4

oder: Zwei KOMINIERBARE spezielle Soziologien
nach WahI: (8 SWS)

Die Interfakultäre Studienkommission Soziologie hat beschlossen, daß es in ausgewählten speziellen
Soziologien im 2. Studienabschnitt ermöglicht werden soll, beide Teildiplomprüfungen innerhalb
eines Fachgebietes abzulegen. In Frage kommen dafür spezielle Soziologien, die durch eine größere
Zahl von habilitierten und nicht-habilitierten Lehrenden mit unterschiedlichen Schwerpunkten
vertreten werden können. Im folgenden werden diese speziellen Soziologien als ,rkombinierbare"
bezeichnet.
Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, in den kombinierbaren speziellen Soziologien wie bisher
lediglich eine der beiden speziellen Soziologien zu absolvieren.

Folgende Spezielle Soziologien sind kombinierbar:

Medizin- und Gesundheitssoziologie:
Prüfer: Univ.Prof.Dr. J.M. Pelikan, a.o.Prof.Dr. A. Eder, a.o.Prof.Dr. R. Forster

Kultur-, Alltags- und Religionssoziologie:
Prüfer: Univ.Prof.Dr. R. Richter, a.o.Prof.Dr. K-röll, a.o.Prof.Dr. H. Kuzmics

Soziologie der Sexualität:
Prüferlnnen: Univ.Prof.Dr. J.M. Pelikan, a.o.Prof.Dr. I. Eisenbach-Stangl,

a.o.Prof.Dr. M. Fischer-Kowalski

4 Std. VO und 4 Std. SE oder
2 Std. VO und 6 Std. SE oder
4 Std. VO und 6 Std. SE (2 Std. Vertiefungsseminar s. h. Punkt 5) oder
2 Std. VO und I Std. SE (2 Std. Vertiefungsseminar s: h. Punkt 5)

Über die zwei speziellen Soziologien wird je eine Prüfung abgelegt. Werden die beiden speziellen
Soziologien kombiniert, besteht die Möglichkeit, eine Gesamtprüfung abzulegen.
Die Prüfung erfolgt als eine Teildiplomprüfung und setzt sich aus einem mündlichen und einem
schriftlichen Teil zusammen. Im Prüfungspaß und Diplomprüfungszeugnis werden zwei spezielle
Soziologien mit unterschiedlichen Bezeichnungen eingetragen. Die Bezeichnung obliegt dem Prüfer
Dieser hat sich dabei an den absolvierten Lehrveranstaltungen und am Prüfungsstoff zu orientieren.
Die Bezeichnungen sollen nicht zu kleine Teilgebiete umfassen.

3.3. Empirische Sozialforschung: (11 SWS)

Vorlesung Empirische Sozialforschung
Eine Übung
Soziologisches Praktikum :

Forschungspraktikum I
Forschungspraktikum II
Forschungsprakrikum III

2
1
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Die Teildiplomprüfungen (Soziolog. Theorie, l. und 2. spezielle Soziologie und Empirische

Sozialforschung) d"r 2. studienabschnittes haben zwei reile, einen schriftlichen und einen

mündlichen. Beim schriftlichen Teil stehen folgende Möglichkeiten zur wahl:

Eine Klausur oder eine Hausarbeit'

Die Klausurarbeit erfolgt 2 Wochen vor der mündlichen Prüfung. Die Hausarbeit soll den Umfang

einer Seminararbeit haben und muß 2 Wochen vor dem Termin der mündlichen Prüfung abgegeben

werden.

VORPRÛFUNGSFÄCHER

3.4. Nach Wahl: Wissenschaftssoziologie oder Sozialgeschichte: (6 SWS)

Wissenschaftssoziologie
Zwei Vorlesungen und ein Seminar

ODER:
Sozialgeschichte
Zwei Vorlesungen und ein Seminar

6

6

3.5. eine weitere Lehrveranstaltung: (2 SWS)

zur Vertiefung im Sinne einer Schwerpunktbildung aus den Fächern

l. Soziologische Theorien,
2. dengewählten speziellen Soziologien.

Für das Fach Empirische Sozialforschung ist nur eine zusätzliche Stunde anrechenbar, d. h. es muß

eine weitere Stunde in Soziologische Theorien oder einer speziellen Soziologie absolviert werden.

Diese ..weiteren 2 stunden(6 müssen als seminar erbracht werden!

4 DIE 2. DIPLOMPRÜFUNG IJND DIE DIPLOMARBEIT
(Diplom fìir den zweiten Studienabschnitt)

Eine der vier Teildiplomprüngen ist die zweite Diplomprüfung, die die Absolvierung der

3 Teildiplomprtifungen sowiqder vorprüfungsfücher und die Approbation der Diplom-

arbeit voraussetá.
l. Beginn im zweiten Studienabschnitt

2. zweivon den vier Teildiplomprüfungen und die Vorprüfung im nveiten Studienabschnitt sollten

bereits absolviert werden; diaTeilprüfung darf erst nach der Approbation der Diplomarbeit

abgelegt
werden

3. eine/n Betreuerln finden
4. Der Betreuer, die Betreuerin muß habilitiert sein, sollte an unserem Institut oder an der SOWI

sein, aber auch Helga Nowotny vom Institut für Wissenschaftstheorie ist als Betreuerin

möglich. Alle anderen Betreuer sind besonders genehmigungspflichtig

5. Anmeldeformular ausfüllen und vom Betreuer unterschreiben lassen und am Institut abgeben

6. Schreiben der Diplomarbeit
7. Abgabe der Diplomarbeit am prtifungsreferat, in dreifacher Ausfertigung (nähere formale Details

bittã am Prüfungsreferat erfragen); Voraussetzung ist, daß alle Priifungen, ausgenommen der

letzten Teilprüfùng abgelegt und irn Prüfungspaß bestätigt sind (Prüfungspaß beim Einreichen

mitnehmen)

6



8. Abwarten, bis eine positive Beurteilung vom Prüfungsreferat bekannt gegeben wird

9. Anmeldung zur letzten Teilprüfung am Prüfungsreferat; Termin mit dem Prüfer und dem Präses

ausmachen
l0.Abholung des Prüfungsprotokolls am Institut und Absolvierung der letáen Teilprüfung,

Note im Prüfungspaß eintragen lassen

I l.prüfungspaß miì uri"n z"ugiissen und der Note der Diplomarbeit am Institut bestätigen lassen

I 2.Unterlagån an das Prüfungsreferat weiterleiten

13.nipto.Ieugnis am Prüfungsreferat abholen und Anmeldung zur Sponsion fiupi)!

II.
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